








Durch eine verbesserte Förderung für Fahrradabstellanlagen an Haltestel-

len des öffentlichen Verkehrs sollen jährlich bis zu 4.000 neue bzw. in ihrer 

Qualität verbesserte Stellplätze geschaffen werden.

Insgesamt streben wir bis zum Jahr 2025 eine Steigerung des Radver-

kehrsanteils am Gesamtverkehrsaufkommen in Bayern auf 20 Prozent an. 

Trotz dieser starken Zunahme sollen die Unfallzahlen mit Radfahrerbetei-

ligung in diesem Zeitraum durch Verkehrssicherheitsmaßnahmen sinken.
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wichtig eingestuft:

•  Radwege, Radwegenetze (86,6%)
•  Fahrradabstellmöglichkeiten (74,7%)
•  Asphaltierte Radwege (68,4%)
•  Fahrradwegweisung (68,2%)
•  Fahrradmitnahme in öffentlichen
    Verkehrsmitteln (66,6%)

Daraus ergeben sich für das Radver-
kehrsprogramm 2025 folgende 
thematische Schwerpunkte:

Eine Förderung des Radverkehrs muss 
sich an den Bedürfnissen der Radfahre-
rinnen und Radfahrer orientieren. 

Um Schwerpunkte im Radverkehrspro-
gramm zu setzen, haben wir auf eine
Internetumfrage (über 8.200 Rückmel-
dungen), welche im November / Dezem-
ber 2015 durchgeführt wurde, zurück-
gegriffen. Die überwiegende Mehrheit 
aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
hat folgende fünf Aspekte als besonders 

Restriktive Maßnahmen, die etwa die 
Nutzung des Pkw erschweren, sind 
nicht Bestandteil dieses Programms.

Diese Ziele sollen allein durch positive 
Maßnahmen erreicht werden, die das 
Angebot für Fahrradfahrer verbessern. 

Innerhalb der nächsten zehn Jahre wollen wir ein „Radverkehrsnetz 

Bayern“ konzipieren und mit der entsprechenden Beschilderung 

umsetzen. In diesem Zeitraum streben wir an, dass auch etwa die Hälfte 

der bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte eigene Netzpläne zur 

Verdichtung des Radverkehrsnetzes Bayern erstellt haben.

Die umfangreichen Investitionen für den Radwegebau an Bundes- und 

Staatsstraßen werden wir auch nach 2019 fortsetzen. 

Im Zeitraum 2015 – 2019 wollen wir hier insgesamt 200 Millionen Euro 

investieren. Neben dem Neubau liegt der Fokus auch auf der Erneuerung 

vorhandener Radwege.
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Radschnellwege in Ballungsräumen sollen zügig realisiert 

und bestmöglich gefördert werden.

Radwege sollen nach Möglichkeit das ganze Jahr über, also auch in den 

Wintermonaten, gut befahrbar sein.

Das Radverkehrsnetz Bayern soll mit einer einheitlichen wegweisenden 

Beschilderung ausgestattet werden.

Im öffentlichen Raum (z.B. vor Geschäften, an Schulen, Universitäten und Veran-

staltungsorten) sollen ausreichend Fahrradabstellanlagen zur Verfügung stehen.

Radwegeprogramme investieren wir 
zwischen 2015 bis 2019 rund 200 Milli-
onen Euro   Wir werden die umfangrei-
chen Investitionen in den Radwegebau 
auch nach 2019 fortsetzen

Für den nachträglichen Anbau von Rad-
wegen an Bundes  und Staatsstraßen 
im Rahmen von Ausbaumaßnahmen, 
die Förderung von Radwegen in ge-
meindlicher Sonderbaulast sowie die 

Für die Förderung von Radschnellwe-
gen hat der Bund im Haushalt ab 2017 
Fördermittel für ein noch zu schaffen
des Förderprogramm eingeplant  
Radschnellwege können auch aus dem
Finanzausgleichsgesetz gefördert wer-
den  Zudem bestehen Fördermöglich-
keiten für die Radverkehrsinfrastruktur 
im Rahmen der Städtebauförderung  
Auch dies wird künftig weiter 
möglich sein

Der Freistaat unterstützt die Kommu-
nen beim Bau von Radwegen8 entlang 
von Straßen nach dem Bayerischen 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
und dem Finanzausgleichsgesetz  
Diese Förderung werden wir fortset-
zen  Auch die seit 2009 bestehende 
Förderung des Baus von Radwegen 
entlang von Staatsstraßen durch Ge
meinden im Sonderbaulastprogramm 
Staatsstraßen werden wir beibehalten  

Radwegebauprogramme

Förderung kommunaler Radwege

Eine gut ausgebaute, verkehrssichere 
Infrastruktur ist Voraussetzung für mehr 
Fahrradverkehr im Alltag und in der 
Freizeit  Ob eigene Radwege, Radfahr-
streifen oder Schutzstreifen jeweils zum 
Einsatz kommen, ist immer eine Ent-
scheidung vor Ort und kann in diesem 
Radverkehrsprogramm nicht allgemein 
festgelegt werden  Während außerorts 

in der Regel baulich getrennte Radwege 
Standard sind, kann innerorts auch ein 
Radfahrstreifen das geeignetere Element
sein  Grundlegendes Regelwerk sind die
„Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“
(ERA)7  Mit deren Anwendung ist eine 
ausreichende Dimensionierung der Rad-
verkehrsanlagen sichergestellt

Die Infrastruktur für den Radverkehr soll intensiv ausgebaut werden. 

Wir wollen Radwege neu bauen und vorhandene Radwege erneuern.

Wir werden beim Radwegebau besonders auf die Befahrbarkeit mit allen 

Arten von Rädern achten.

Radschnellwege

Der Freistaat beteiligt sich an einer Stu
die zu Radschnellwegen im Großraum 
Nürnberg. Dabei werden grundsätzliche 
Fragestellungen zu Baulast, Trägerschaft 
und Finanzierung beispielhaft für ganz 
Bayern beleuchtet. Radschnellwege 
sind hochwertige, leistungsstarke und 
eigenständige Verkehrsanlagen, die die 
Radfahrer schnell, sicher und direkt 

an ihr Ziel bringen sollen. Gerade im 
Berufsverkehr ermöglichen sie ein 
schnelles Erreichen des Arbeitsplatzes 
mit dem Fahrrad. Sie dürfen nicht an 
kommunalen Grenzen oder der Ortsbe-
bauung enden und müssen auch inner-
halb der Städte über geeignete Routen 
mit möglichst hoher Bevorrechtigung 
weitergeführt werden.

7 Empfehlungen für Radverkehrsanlagen, Ausgabe 2010, FGSV-Verlag, Köln
8 Der Bau von kommunalen Radwegen ist eine freiwillige Aufgabe der Kommunen im Rahmen ihrer finanziellen 
  Leistungsfähigkeit



Auf den Radwegen in der Baulast des 
Bundes bzw. des Freistaats wird in 
der Regel bereits Winterdienst geleis-
tet, häufig in Zusammenarbeit mit den 
jeweiligen Kommunen, aber auch im 
Eigenbetrieb. Um die Radwege auch

im Winter noch besser nutzbar zu ma-
chen, werden wir das Radwegenetz in 
der Baulast des Bundes bzw. des Frei-
staats überprüfen, in welchen Abschnit
ten noch Verbesserungen vorgenommen
werden können.

Wichtiger Teil einer fahrradfreundlichen 
Infrastruktur sind qualitativ hochwertige 
Fahrradabstellanlagen in ausreichender
Anzahl. Dies gilt besonders für Schulen, 
Universitäten, Veranstaltungsorte, Be-
hörden, Geschäfte und Unternehmen. 
Um die jeweilig Verantwortlichen bei 
der Umsetzung zu unterstützen, werden 

wir entsprechendes Informations-
material entwickeln. Um zusätzliche 
Akzente zu setzen, werden die staat-
lichen Behörden überprüfen, ob an ihren 
Gebäuden ausreichend Fahrradabstell-
möglichkeiten für Besucher vorhanden 
sind und diese ggf. nachrüsten10.

Auch an Wohnungen und Häusern 
müssen möglichst einfach erreichbare 
Fahrradabstellanlagen in ausreichender 
Anzahl vorhanden sein. 
Städte und Gemeinden können hier 
auf Grundlage der Bayerischen Bauord-
nung steuernd eingreifen, indem sie 
Satzungen erlassen, in denen Anzahl, 

Größe und Beschaffenheit von Fahr-
radabstellanlagen geregelt sind. 
Die Oberste Baubehörde im Bayeri-
schen Staatsministerium des Innern, 
für Bau und Verkehr hat Hinweise zur 
Berücksichtigung des Radverkehrs in 
die Planungshilfen für die Bauleit-
planung eingearbeitet.

Winterdienst

Fahrradabstellanlagen

Bauleitplanung

Die Einhaltung der Vorgaben der
„Empfehlungen für Radverkehrsan
lagen“ (ERA) ist in Bayern bei allen 
Staatlichen Bauämtern gängige Praxis 
und wird im Rahmen von Sicherheits-
audits überprüft. Auch den Kommunen 
wurden die ERA zur Anwendung emp-
fohlen. Neben der Anwendung der ERA 
werden wir verstärkt das Augenmerk 
auf das breiter werdende Spektrum der 
Fahrradarten legen (Fahrräder mit Anhän- 
ger, Lastenräder, mehrspurige Fahrrä-
der, Handbikes). 

Hier werden wir im staatlichen Zustän
digkeitsbereich besonders darauf ach- 
ten, Umlaufschranken oder Poller auf 
das unbedingt notwendige Maß zu be-
schränken und diese dann so auszubil-
den, dass sie auch mit o.g. Fahrrädern 
gut befahren werden können. 
Damit ist sichergestellt, dass auch 
Menschen mit Behinderung auf Spezi-
alfahrrädern, Lastenfahrradfahrer und 
Familien mit Kindern sicher unterwegs 
sein können.
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Eine einheitliche und klare wegwei-
sende Beschilderung trägt sehr zur 
Benutzerfreundlichkeit und Akzep-
tanz des Radverkehrsnetzes bei  
Grundlage dafür ist ein Merkblatt der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen (FGSV)9  Mittler-
weile ist auf den meisten Radwegen 
an Bundes  und Staatsstraßen die 
wegweisende Beschilderung ent-
sprechend umgesetzt worden  
Auch viele Landkreise und Gemeinden 
haben die wegweisende Beschil
derung ihrer Radwege anhand 
dieses Merkblattes vorgenommen  
Für das im Handlungsfeld „Rad-
verkehrsplanung und konzeption“ 
angeführte Radverkehrsnetz Bayern 
ist es entscheidend, dass dieses mit 
einer einheitlichen wegweisenden 
Beschilderung ausgestattet ist  Die 
vorhandene wegweisende Beschil
derung ist dabei über Baulastträger-
grenzen hinweg zu überprüfen und 
ggf  an das Radverkehrsnetz Bayern 
anzupassen bzw  neu zu erstellen  
Dies wird der Freistaat Bayern über- 
nehmen, um eine Kontinuität der 
Zielführung zu gewährleisten  
Der Freistaat wird dabei die Kosten 
für die Erstaufstellung übernehmen, 
auch wenn es sich um Schilder in 
kommunaler Baulast handelt

Das in Bayern rund 310.000 Kilome-
ter umfassende ländliche Wegenetz 
in Flur und Wald stellt eine wichtige 
Infrastruktur auch für den Radverkehr 
dar. Der Freistaat unterstützt die Kom-
munen beim Ausbau im Rahmen von 
Flurneuordnung und Dorferneuerung. 
Dies werden wir auch in Zukunft 
fortsetzen.

10 Auf die Thematik Fahrradabstellanlagen an Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs wird im Handlungsfeld
  „Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln“(2.7) S. 28 eingegangen.

Wegweisende Beschilderung

9 Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung für den
  Radverkehr, FGSV-Verlag, Köln

Ländliches Wegenetz Regelwerke / Befahrbarkeit







Handlungsfelder    2120    Handlungsfelder

Des Weiteren halten wir regelmäßig 
den „Runden Tisch Radverkehr“ ab, 
eine Austauschplattform für Ministerien 
und Verbände  Diese Praxis werden 
wir auch in Zukunft fortführen  
Um die Radverkehrsförderung bei den 
gesellschaftlichen Akteuren weiter
 zu verankern, werden wir einen 
„Radl-Pakt Bayern“ ins Leben rufen

Neben der direkten Kommunikation
mit den Bürgern und den Fachleuten 
in Verbänden, Ingenieurbüros und Ver-
waltungen ist es auch wichtig, dass ein 
Austausch der Akteure untereinander 
stattfinden kann  Zu diesem Zweck 
haben wir die bundesweite Fahrrad
kommunalkonferenz 2016 zusammen 
mit der Stadt Erlangen durchgeführt  

rungen untereinander austauschen 
können, um Synergieeffekte zu gene-
rieren  Um eine Vernetzung jener Kom-
munen, die den Fahrradverkehr beson
ders fördern möchten, zu unterstützen, 

Viele bayerische Kommunen unterneh-
men schon seit Jahren große Anstren
gungen, um den Fahrradverkehr zu 
fördern  Hier ist es entscheidend, dass 
sich diese mit ihren vielfältigen Erfah-

munen sowie in die fachlichen Veröf
fentlichungen der AGFK Bayern ein und 
werden dies auch künftig tun. Um den 
Informationsaustauch zwischen Lan-
des- und Kommunalebene weiter zu 
intensivieren, werden wir jährlich eine 
bayernweite Fachkonferenz zur Förde
rung des Radverkehrs organisieren.

hat sich 2012 die „Arbeitsgemeinschaft 
fahrradfreundliche Kommunen in 
Bayern e. V.“ (AGFK Bayern) gegründet. 
Diese unterstützen wir seit ihrer Grün
dung mit finanziellen Zuschüssen und 
werden dies auch weiterhin fortsetzen. 
Zudem bringen wir unser Fachwissen 
bei den Bereisungen der Mitgliedskom

Verkehr zeitnah eine Zertifizierung als 
„Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ 
durch den ADFC an. Dem Beispiel 
folgend werden sich weitere Behörden 
des Freistaats um eine Auszeichnung 
bewerben. Wir werden künftig auch 
verstärkt bei Wirtschaftsunternehmen 
für die Zertifizierung werben.

Um das Fahrrad als attraktives Verkehrs  
mittel für den Weg zur Arbeit zu fördern, 
sollten Arbeitgeber eine entsprechend 
optimierte Infrastruktur für ihre Mitar-
beiter anbieten. Um ihrer Vorbildfunk
tion in diesem Zusammenhang gerecht 
zu werden, strebt das Bayerische Staats-
ministerium des Innern, für Bau und 

Kongresse, Runder Tisch Radverkehr, Radl-Pakt Bayern

AGFK Bayern

Auszeichnung fahrradfreundlicher Arbeitgeber
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Mit Elektrofahrrädern lassen sich län-
gere Strecken ohne große körperliche 
Anstrengung zurücklegen. 
Auch Steigungen können leichter be- 
wältigt werden. Das Elektrofahrrad 

wird dadurch auch für den täglichen 
Berufsweg interessant und kann auf 
diese Weise einen messbaren Beitrag 
zur Energiewende leisten.

Der Begriff „Elektrofahrrad“ ist hier 
ein Überbegriff für Fahrräder mit ei-
nem Elektromotor, der beim Treten 
unterstützt  Auch Begriffe wie „Pede-
lecs“ und „E-Bikes“ sind gebräuchlich  
Entscheidend ist aber die Unterschei
dung nach dem Straßenverkehrsrecht: 
Was ist ein Fahrrad, was ist ein 
Kraftfahrzeug?12

Ein Elektrofahrrad gilt als Fahrrad, 
wenn die maximale Leistung des 
Elektromotors 250  Watt nicht über-
schreitet  
Der Elektromotor ist als Hilfsantrieb 
konzipiert und unterstützt den Fahrer 
beim Treten (keine selbständige Eigen
leistung des Motors)  
Die Unterstützungsleistung muss sich 
mit zunehmender Fahrzeuggeschwin-
digkeit progressiv verringern und endet 
bei einer Geschwindigkeit von 25 km/h 
oder früher, wenn der Fahrer zu treten 

aufhört  Elektrofahrräder, die diese 
Bedingungen erfüllen, werden als 
Pedelecs bezeichnet  
Elektrisch unterstützte Fahrräder, deren 
Elektromotor nicht bei einer Geschwin-
digkeit von 25 km/h abschaltet, werden 
als Schnell (S)-Pedelecs bezeichnet  
Sie gelten ebenso wie Zweiräder mit 
Elektromotor (E-Bikes) als Kraftfahr-
zeuge und sind nicht Gegenstand des 
Radverkehrsprogramms Bayern

Was bedeutet das konkret?

•  Nur Pedelecs dürfen die Radwege 
    benutzen (Kraftfahrzeuge nicht!)
•  Pedelecs benötigen keine Kraftfahr-
    zeugversicherung (Kraftfahrzeuge 
    schon!)
•  Für Pedelec-Fahrer werden Helme 
    empfohlen (bei zweirädrigen Kraft-  

 fahrzeugen sind sie Pflicht!)

Wir wollen Pedelecs als attraktive Verkehrsmittel für den Alltagsverkehr 

etablieren.

Die Infrastruktur soll auch für Pedelecnutzer sicher und geeignet sein.

Wir wollen über die Unterschiede von Pedelecs, S-Pedelecs und E-Bikes 

aufklären.

12 Zur Abgrenzung von Fahrrad und Kraftfahrzeug vgl. derzeit die EG-Richtlinie 2002/24/EG.

und benötigen keine Kraftfahrzeugver-
sicherung  Zudem gilt für den Fahrer 
keine Helmtragepflicht  
Um dies den Bürgerinnen und Bürgern 
bekannt zu machen, werden wir eine 
entsprechende Aufklärungskampagne 
entwickeln

Die Einstufung, ob es sich bei einem 
Elektrofahrrad im straßenverkehrsrecht-
lichen Sinn um ein Fahrrad (Pedelec) 
oder um ein Kraftfahrzeug (S Pedelec) 
handelt, zieht weitreichende Konse
quenzen nach sich  So dürfen nur 
Pedelecs die Radwege benutzen 

stützen daher ein Projekt der Landes-
verkehrswacht Bayern zur Handhabung 
und zum sicheren Umgang mit Pedelecs  
Dies werden wir zukünftig fortführen 
und im Rahmen der Verkehrssicherheits  
arbeit auch verstärkt auf die Thematik 
des Pedelecs eingehen

Viele Fahrerinnen und Fahrer sind noch 
ungeübt im Umgang mit der elektri-
schen Unterstützung und den höheren 
Geschwindigkeiten  Auch die anderen 
Verkehrsteilnehmer tun sich schwer, 
die Geschwindigkeit von Pedelecfah-
rern richtig einzuschätzen  Wir unter-

Informationen zu ‚Elektrofahrrädern‘

Sichere Handhabung
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und Bürger dann auch sichere Abstellan-
lagen für ihre Räder. Hier werden wir in 
den nächsten Jahren die für Abstellanla-
gen an Bahnhöfen zuständigen Kommu
nen verstärkt unterstützen13. 

Im Berufsverkehr eignet sich das Pede-
lec auch gut für Teilstrecken, zum Bei- 
spiel, um zu einer Haltestelle des öf
fentlichen Nahverkehrs zu fahren. 
Allerdings benötigen die Bürgerinnen 

und jederzeit mit anderen Mitfahrern 
schrittzuhalten. Deshalb werden wir 
im Rahmen des Bayernnetzes für Rad-
ler künftig Hinweise auf Ladestationen, 
Ausleihmöglichkeiten etc. verstärkt 
berücksichtigen.

Auch im Freizeitverkehr erfreuen sich 
Pedelecs immer größerer Beliebtheit. 
Schließlich ermöglichen sie es, weit-
gehend unabhängig von individueller 
körperlicher Fitness, auch ausgedehn-
tere Freizeitfahrten zu unternehmen 

Logistikkonzepte und Einzelmaßnah-
men zur Optimierung im Güterverkehr“ 
fördern wir ein Pilotprojekt, bei welchem 
auch elektrisch unterstützte Lastenräder 
zum Einsatz kommen. Um den Einsatz 
von Lastenrädern weiter voranzubringen, 
werden wir auch Best-Practice-Beispiele 
verstärkt publik machen.

Gerade „auf der letzten Meile“ können 
Zusteller mit dem Lastenfahrrad weit 
flexibler und weniger verkehrsbeeinträch
tigend anliefern und die Probleme des 
traditionellen Lieferverkehrs vermindern 
(Halten in zweiter Reihe, Lärm- und 
Schadstoffemissionen). Im Rahmen des 
„Programms zur Entwicklung innovativer 

Abstellanlagen

Freizeitverkehr

Logistikkonzepte

13 Nähere Informationen findet sich im Handlungsfeld „Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln“ (2.7) S. 28.

gängige Praxis und wird auch im Rah-
men der Sicherheitsaudits überprüft. 
Kommunen erhalten nur Fördermittel, 
wenn die Planung bau- und verkehrs
technisch einwandfrei ist. Ältere Rad-
wege in der Verwaltung der Staatlichen 
Bauämter, die den heutigen Standards 
noch nicht entsprechen, werden wir 
überprüfen und ggf. anpassen.

Beim Bau und Ausbau von Radwegen 
und Radverkehrsanlagen sind Pede-
lecs zu berücksichtigen. Die geltenden 
Regeln und Standards für Radverkehrs
anlagen verkraften auch die erwartbaren 
höheren Durchschnittsgeschwindigkeiten 
von Pedelecs problemlos. Die Einhaltung 
und Anwendung der Regeln ist in Bay-
ern bei allen Staatlichen Bauämtern 

Pedelecgerechte Infrastruktur



Jährlich sollen bis zu 4.000 neue bzw. in ihrer Qualität verbesserte 

Fahrradabstellplätze an Bahnhöfen und Haltestellen geschaffen werden.
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Wir wollen das Fahrrad in Kombination mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln noch attraktiver machen.

14 Zuständig für den Bau von Fahrradabstellanlagen an Haltestellen und Bahnhöfen sind in der Regel die Kommunen. 
 Diese können vom Freistaat eine Förderung nach dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 

  (BayGVFG) erhalten.

•   Alex Nord (München  Regensburg  Hof), 
•   Alex Süd (München  Oberstdorf/Lindau), 
•   Main Saale Express (Bamberg  Bayreuth/Hof).

Der Freistaat bestellt von April bis einschließlich Oktober an Wochenenden 
und Feiertagen entlang der Donau, zwischen Nürnberg, Regensburg und 
Passau sowie zwischen München und Lindau speziell auf die Bedürfnisse 
von Fahrradfahrern zugeschnittene Fahrradzüge. Ergänzend wurden auf den 
Strecken München  Mittenwald und Frankfurt (Main)  Bamberg das Angebot 
ausgeweitet und bislang nur saisonal verkehrende Fahrradzüge zu ganzjährig 
an Wochenenden verkehrenden Ausflugzügen aufgewertet. Auch zwischen 
Ulm und Regensburg laufen seit einigen Jahren stark an den Bedürfnissen der 
Radtouristen orientierte Expresszüge im 2 Stunden Takt. Diese Angebote wer-
den wir aufrechterhalten und gegebenenfalls auf weitere Strecken ausweiten.

dene Mittel für die Förderung von Fahr-
radabstellanlagen bereitstellen. Zudem 
werden wir einen Leitfaden herausge
ben, um den Kommunen Hilfestellung 
für die Realisierung zu geben.
Fahrradabstellanlagen abseits von Hal-
testellen des öffentlichen Personennah-
verkehrs fördern wir bereits auch im 
Rahmen der Städtebauförderung und 
der Dorferneuerung. 
Diese Praxis werden wir fortsetzen.

Um für die Kommunen14 einen Anreiz 
zu schaffen, neue und hochwertige 
Fahrradabstellanlagen an Haltestellen 
und Bahnhöfen zu bauen, haben wir 
die Höchstsätze der maximal förderfä-
higen Kosten je Abstellplatz zum 
1. Januar 2016 angehoben und zusätz-
lich auch den Bau von Fahrradstationen 
als eigenen Fördertatbestand aufge-
nommen. Darüber hinaus werden wir 
im BayGVFG zusätzliche zweckgebun-

auf diesen wichtigen Strecken zur  
Verfügung  Die höheren Anforderun
gen werden wir auch bei künftigen 
Ausschreibungen stellen und dabei 
erkennbare Defizite hinsichtlich Größe,
Nutzbarkeit und Erreichbarkeit durch 

geänderte Mindestanforderungen be-
rücksichtigen  
Im Bereich des Freizeitradverkehrs 
haben wir in den letzten Jahren die 
Möglichkeiten der Fahrradmitnahme 
deutlich ausgebaut  

Bei der Fahrradmitnahme im Schienen- 
personennahverkehr (SPNV) haben wir 
in Bayern mittlerweile einen sehr guten 
Stand erreicht  Dabei muss aber berück-
sichtigt werden, dass der SPNV auch 
anderen Interessen und Bedürfnissen ge-
recht werden muss, so dass der Fahrrad
mitnahme in Ballungsräumen vor allem 
zu den Hauptverkehrszeiten Grenzen 

gesetzt sind. Seit dem Jahr 2010 stellen 
wir bei der Ausschreibung von Schienen
nahverkehrsleistungen im Zulauf auf die 
bayerischen Oberzentren deutlich höhere 
Anforderungen an die Größe und Dimen-
sionierung der Mehrzweckbereiche, in 
welchen die Räder transportiert werden 
können  Damit stehen den Radfahrern 
künftig deutlich mehr Fahrradstellplätze 

Förderung von Fahrradabstellanlagen an Haltestellen 

des öffentlichen Verkehrs

Fahrradmitnahme im Schienenpersonenverkehr

abgestellt werden kann, werden auch 
teure Räder wie Pedelecs, die den Ein-
zugsbereich einer Haltestation deutlich 
vergrößern, vermehrt verwendet  

Neben Fahrradabstellanlagen ist auch 
die Mitnahmemöglichkeit von Fahrrä
dern in öffentlichen Verkehrsmitteln 
ein wichtiger Punkt im Alltags- und 
im Freizeitradverkehr

Bei vielen Wegen werden verschiede-
ne Verkehrsmittel kombiniert  Gerade 
Fahrrad und öffentlicher Personennah-
verkehr ergänzen sich in idealer Weise  
Daher sind ausreichend hochwertige 
Abstellanlagen an Umsteigepunkten 
wichtiger Bestandteil einer guten 
Fahrradinfrastruktur  Wenn das Rad 
vor Diebstahl und Vandalismus sicher 
und vor Witterungseinflüssen geschützt 
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Auch im Schienenpersonenfernver-
kehr setzt sich die Staatsregierung bei 
der DB Fernverkehr AG dafür ein, die 
Fahrradmitnahme in Zügen des Fern
verkehrs zu verbessern  Hier konnte 
erreicht werden, dass bei der umfas-
senden Verjüngung der Zugflotte des 
Schienenpersonenfernverkehrs in den 
nächsten 10-15 Jahren deutliche Ver-
besserungen vorgenommen werden  
Die ICE Züge, in denen bisher keine 
Fahrradmitnahme möglich ist, sollen in 

den nächsten Jahren zu großen Teilen 
durch die neue Fahrzeuggeneration ICE 
4 ersetzt werden, die über ein Abteil 
mit acht Fahrradstellplätzen verfügt  
Im Inter-City-Verkehr sollen die heu
tigen Züge schrittweise durch neue 
Doppelstockzüge ersetzt werden  
Die Doppelstockzüge werden über 
neun Fahrradstellplätze verfügen  

Parallel arbeitet die DB Fernverkehr AG 
gemeinsam mit ihren ausländischen 

Kooperationspartnern daran, die Mög-
lichkeiten zur Fahrradmitnahme auf den 
internationalen Linien zu verbessern  
So bauen die Österreichischen Bundes
bahnen derzeit in sämtliche Züge vom 

Typ „Railjet“ nachträglich Abteile mit 
fünf Fahrradplätzen ein  Railjet-Züge 
fahren beispielsweise auf der Linie 
München-Wien-Budapest

Häufig wissen Reisende, die ihr Rad 
mit in den Zug nehmen wollen, nicht, 
an welcher Stelle des Bahnsteigs die  

Wägen mit den Fahrradabteilen zu 
stehen kommen. Hier wollen wir die In-
formation an den Stationen verbessern.

Informationen an den Bahnhöfen
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Von Seiten des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur werden
im Rahmen des NRVP innovative Vorha-
ben zur Förderung des Radverkehrs unter- 
stützt. Hier gibt es viele gute, auf andere 

Kommunen übertragbare Ideen. Diese 
werden wir auf der oben genannten In- 
ternetseite sowie durch Hinweise auf 
den geplanten Konferenzen und Fortbil-
dungsveranstaltungen vorstellen.

Die mit Radverkehrsthemen befassten 
Mitarbeiter der staatlichen Verwaltung 
werden im Rahmen von Dienstbespre-
chungen und internen Schulungs- und 
Informationsveranstaltungen über 
neue Entwicklungen informiert. 

Dies wird auch zukünftig fortgesetzt.
Ein schon seit langer Zeit bewährtes 
und viel geschätztes Fortbildungsfor
mat ist die von der Vereinigung der 
Straßenbau- und Verkehrsingenieure 
in Bayern e. V. (VSVI Bayern) jährlich 

In Bayern werden viele Anstrengungen 
unternommen, um den Radverkehr 
zu fördern  Um hier herausragende 
Produkte und Leistungen auszuzeich-
nen, haben wir das markenrechtlich 
geschützte Logo „Radlland Bayern“ 
entwickelt  Dieses soll einen hohen 

Qualitätsstandard kennzeichnen und 
den hohen Stellenwert der Radver-
kehrsförderung in Bayern nach außen 
deutlich sichtbar machen  Hierzu wer-
den wir eine entsprechende Zertifizie-
rungsrichtlinie erarbeiten

durchgeführte Seminarreihe  
Wir werden in deren Rahmen ein 

eigenes Seminar zum Thema Radver-
kehr konzipieren

Werbung für innovative Ansätze

Fortbildungsseminar

Qualitäts-Logo „Radlland Bayern“

Fachleuten als auch interessierten Bürgern 
aktuelle Informationen zu allen radverkehrs-
relevanten Themen bereitstellt und auf der 
wir den Stand der Umsetzung des Radver-
kehrsprogramms dokumentieren. 

Um eine gemeinsame Zugangs- und 
Austauschplattform für fachliche und 
allgemeine Informationen zur Förderung 
des Radverkehrs zu schaffen, werden wir 
eine Internetseite einrichten, die sowohl 

Alle sollen von innovativen Ansätzen und Best-Practice-Beispielen 

profitieren können. 

Herausragende Produkte und Leistungen zur Radverkehrsförderung 

sollen auszeichnet werden.

Alle Akteure der Radverkehrsförderung sollen jederzeit informiert und 

aktuell auf dem neuesten Stand sein. 

Internetauftritt

kehrsanlagen“ der Forschungsgesell-
schaft für Straßen  und Verkehrswesen 
(FGSV) niedergelegt sind, bis zu vielen 
kleinen innovativen Projekten auf kom-
munaler Ebene  Dies gilt es, zu erhal-
ten, zu verbreiten und zu erweitern

Für eine erfolgreiche Förderung des 
Radverkehrs ist vielfältiges Wissen 
erforderlich
Es reicht von grundlegenden Planungs
vorgaben für Radverkehrsanlagen, wie 
sie in den „Empfehlungen für Radver-








